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Satzung 
 

§ 1 Name, Tätigkeitsbereich, Sitz, Geschäftsjahr 

 

1. Der Verband führt den Namen "Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen in 

Deutschland" und soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 

 

2. Der Tätigkeitsbereich des Verbandes ist das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. 

 

3. Der Sitz des Verbandes ist München. 

 

4. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 Zweck und Aufgaben des Verbandes 

 

1. Der Verband ist die Arbeitgeberorganisation der Versicherungsunternehmen für die Ver-

handlungen und Vereinbarungen mit den Organisationen der Arbeitnehmer nach dem 

Tarifvertragsgesetz. Als ein Zusammenschluss gem. Art. 9 Abs. 3 GG müssen seine Or-

gane und die für seine Willensbildung maßgeblichen Gremien daher frei sein von der 

Einflussnahme der Arbeitnehmer und ihrer Vereinigungen. Daher ist nur solchen Perso-

nen eine Mitwirkung in den Organen und Gremien des Verbandes möglich, bei denen 

dies gewährleistet ist. 

 Der Zweck des Verbandes ist nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet, 

er verfolgt keine parteipolitischen Ziele. 

 

2. Der Verband hat insbesondere die Aufgabe, 

 

a) alle Verhandlungen mit den Organisationen der Arbeitnehmer zu führen und mit die-

sen Gesamtvereinbarungen zu treffen, 

 

b) in allen sozialpolitischen Angelegenheiten die Mitglieder zu informieren und ihre In-

teressen gegenüber Staat, Verbänden und Öffentlichkeit geltend zu machen, 

 

c) zu Fragen der Gesetzgebung des Arbeits- und Sozialrechts Stellung zu nehmen, 

 

d) Vertreter der Versicherungswirtschaft für die Arbeits- und Sozialgerichte sowie für 

die Selbstverwaltung der Sozialversicherung zu benennen, 

 

e) die Mitglieder in ihrer personalpolitischen Tätigkeit und Zielsetzung als Arbeitgeber 

zu unterstützen, 
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f) Fragen der beruflichen Aus- und Fortbildung zu behandeln. 

 

§ 3 Mitgliedschaft 

 

1. Mitglied können alle privaten und öffentlich-rechtlichen Versicherungsunternehmen wer-

den, die im Bundesgebiet die Individualversicherung betreiben, sowie Pensionsfonds 

und die für sie tätigen Vermögensverwaltungsgesellschaften, soweit sie ihren Sitz oder 

eine Niederlassung in der Bundesrepublik Deutschland haben. 

 

 Außerdem können Mitglied werden Dachgesellschaften von Versicherungsunternehmen, 

die selbst kein Versicherungsgeschäft betreiben, sowie rechtlich selbständige Dienstlei-

stungsunternehmen, sofern diese überwiegend für die Muttergesellschaft (Versiche-

rungsunternehmen) und die mit ihr verbundenen Unternehmen tätig sind. 

 

2. Die Mitgliedschaft ist schriftlich bei gleichzeitiger Anerkennung der Satzung zu beantra-

gen. Sie wird erworben durch Beschluss des Vorstandes. Die Ablehnung eines Aufnah-

meantrags bedarf keiner Begründung. Gegen den ablehnenden Bescheid kann der An-

tragsteller schriftlich Berufung an die Mitgliederversammlung einlegen. Die Berufung ist 

auf die Tagesordnung der nächsten Mitgliederversammlung zu setzen. 

 

3. Die Mitgliedschaft erlischt, 

 

a) wenn die Voraussetzungen der Mitgliedschaft nach Ziff. 1 fortfallen, 

 

b) durch Austritt, der nur zum Ende eines Geschäftsjahres zulässig und unter Einhal-

tung einer halbjährigen Frist dem Vorstand gegenüber mit eingeschriebenem Brief 

zu erklären ist, 

 

c) durch Ausschluss, wenn das Mitglied seine Pflichten dem Verband gegenüber 

schwer verletzt oder sonst den Zielen des Verbandes gröblich zuwider gehandelt 

hat. 

 

 Der Ausschluss erfolgt durch Beschluss einer Mehrheit von 75 % aller Vorstandsmitglie-

der. Gegen den Beschluss des Vorstandes kann binnen vier Wochen nach Zustellung 

Berufung an die Mitgliederversammlung schriftlich eingelegt werden. Die Berufung ist 

auf die Tagesordnung der nächsten Mitgliederversammlung zu setzen. Sie hat keine 

aufschiebende Wirkung. 

 

4. Mit Unternehmen, welche die Voraussetzung der Ziff. 1 nicht erfüllen, aber der Versiche-

rungswirtschaft nahe stehen, oder mit Versicherungsunternehmen, die Mitgliedschafts-

pflichten aus besonderen Gründen nicht in vollem Umfang übernehmen können, kann 
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der Verband durch Beschluss des Vorstandes ein Betreuungsverhältnis begründen. 

Dessen Inhalt und die Beitragszahlung regelt die Geschäftsführung. 

 

§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 

1. Die Mitglieder sind berechtigt, den Verband in allen Angelegenheiten in Anspruch zu 

nehmen, die in seinen Aufgabenbereich fallen. 

 

2. Die Mitglieder sind an die vom Verband mit den Gewerkschaften geschlossenen Verein-

barungen gebunden. Sie sind verpflichtet, sich an die satzungsmäßigen Beschlüsse der 

Organe des Verbandes zu halten, den Verband bei der Durchführung seiner Aufgaben 

zu unterstützen und den Mitgliedsbeitrag zu entrichten. 

 

3. Der Mitgliedsbeitrag ist für das ganze Geschäftsjahr zu zahlen, auch wenn ein Mitglied 

im Laufe des Geschäftsjahres ausscheidet. 

 

§ 5 Organe 

 

Organe des Verbandes sind 

 

a) die Mitgliederversammlung, 

b) der Vorstand, 

c) die Geschäftsführung. 

 

§ 6 Mitgliederversammlung 

 

1. Die Mitgliederversammlung setzt sich aus den Vertretern der Mitgliedsunternehmen zu-

sammen. 

 

2. Die ordentliche Mitgliederversammlung ist jährlich im 2. oder 3. Quartal des Geschäfts-

jahres abzuhalten. Der Vorstand kann aus wichtigem Grund die Einberufung einer au-

ßerordentlichen Mitgliederversammlung beschließen. Sie muss einberufen werden, 

wenn mindestens ein Fünftel der Mitglieder unter Angabe des Beratungsgegenstandes 

einen entsprechenden Antrag stellt. 

 Der Vorsitzende beruft die Mitgliederversammlung schriftlich mindestens 10 Tage vorher 

unter Mitteilung der Tagesordnung ein. 

 Er leitet die Versammlung. 

 Eine ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn we-

nigstens ein Drittel der Mitglieder in ihr vertreten ist. Ist die Beschlussfähigkeit nicht ge-

geben, ist eine binnen 6 Wochen ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung 

auf jeden Fall beschlussfähig. 
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3. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Verbandes. Zu ihren Aufgaben 

gehören insbesondere 

 

a) Stellungnahme zum Geschäftsbericht des Vorstandes, 

 

b) Genehmigung der Rechnung für das abgelaufene Geschäftsjahr, 

 

c) Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung, 

 

d) Wahl des Vorsitzenden, seiner Stellvertreter und der weiteren Mitglieder des Vor-

standes, 

 

e) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge, 

 

f) Genehmigung des Haushaltsvoranschlages für das laufende Geschäftsjahr, 

 

g) Wahl zweier Rechnungsprüfer, 

 

h) Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und über die Auflösung des Ver-

bandes, 

 

i) Entscheidung über Berufungen gegen Beschlüsse des Vorstandes, über den Aus-

schluss eines Mitgliedes oder die Ablehnung eines Aufnahmeantrags. 

 

4. In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Der Abstimmende muss 

seine Vollmacht schriftlich nachweisen. 

 

5. Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der in ihr ver-

tretenen Mitglieder; Beschlüsse über Satzungsänderungen sowie über die Auflösung 

des Verbandes bedürfen einer Stimmenmehrheit von 75 vH. Im Falle der Auflösung 

müssen mindestens 75 vH der Mitglieder vertreten sein. 

 

 Bei Wahlen entscheidet die Höchstzahl der abgegebenen Stimmen, bei Stimmengleich-

heit erfolgt Stichwahl. In allen sonstigen Fällen gilt bei Stimmengleichheit ein Antrag als 

abgelehnt. 

 

 Über Fragen grundsätzlicher Natur ist mittels verdeckter Stimmzettel abzustimmen. Das 

gilt auch für Vorstandswahlen, für Abstimmungen gem. Ziff. 3 i und in allen sonstigen 

Fällen, wenn ein Mitglied dies verlangt. Eine solche Beschlussfassung ist dann unzuläs-

sig, wenn der Gegenstand in der den Mitgliedern übersandten Tagesordnung nicht ent-

halten ist. 
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6. Auf Anordnung des Vorsitzenden sind außerhalb der Mitgliederversammlung schriftliche 

Abstimmungen zulässig, es sei denn, dass mehr als 10 Mitglieder widersprechen. In die-

sem Fall ist eine Mitgliederversammlung für die Beschlussfassung erforderlich. 

 

§ 7 Vorstand 

 

1. Der Vorstand bestimmt die Richtlinien der Verbandspolitik, insbesondere trifft er die we-

sentlichen tarifpolitischen Entscheidungen und schließt mit den Gewerkschaften Tarif-

verträge ab. Er stellt die Jahresrechnung und den Haushaltsplan auf und legt sie der 

Mitgliederversammlung zur Genehmigung vor. Er bestellt den Hauptgeschäftsführer und 

die Geschäftsführer und regelt ihre dienstvertraglichen Beziehungen. Der Vorsitzende 

des Vorstandes, seine beiden Stellvertreter und das Geschäftsführende Vorstandsmit-

glied stellen den Vorstand gem. § 26 BGB dar. Jedes der vier Vorstandsmitglieder im 

Sinne des § 26 BGB ist einzelvertretungsberechtigt. 

 

 Der Vorsitzende beaufsichtigt die Geschäftsführung. Bei seiner Verhinderung wird er 

durch einen seiner Stellvertreter vertreten. Diese Beschränkung gilt nur im Innenverhält-

nis. 

 

2. Der Vorstand besteht aus 

 

a) dem Vorsitzenden des Verbandes, 

b) 2 Stellvertretern des Vorsitzenden 

 und 

c) bis zu 12 weiteren Mitgliedern. 

 

 Zusätzlich kann der Hauptgeschäftsführer zum Geschäftsführenden Vorstandsmitglied 

gewählt werden. 

 

3. Bei der Zusammensetzung des Vorstandes sollte möglichst eine regionale Ausgewo-

genheit angestrebt werden. Außerdem sollten die verschiedenen Versicherungszweige 

und die unterschiedlichen Rechtsformen der Unternehmen berücksichtigt werden. 

 

4. Dem Vorstand können nur Vorstandsmitglieder oder Mitglieder gleichberechtigter Orga-

ne von Mitgliedsunternehmen angehören. In der Regel sollen es die Vorstandsvorsit-

zenden sein. 

 

5. Der Vorstand kann für die Dauer seiner Amtszeit weitere Personen wegen ihrer beson-

deren Fachkenntnisse oder wegen ihrer Funktionen für den Verband als ständige Gäste 

ohne Stimmrecht an den Vorstandssitzungen beteiligen. Ständige Gäste von Amts we-

gen sind die Vorsitzenden des Berufsbildungswerkes der Deutschen Versicherungswirt-

schaft, wenn sie nicht ohnehin dem Vorstand angehören. 
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6. Die Amtszeit des Vorstands beträgt drei Jahre. 

 

 Das Amt eines Vorstandsmitgliedes erlischt vorzeitig mit der Mitgliederversammlung, die 

auf sein Ausscheiden aus dem aktiven Dienst in einem Versicherungsunternehmen folgt. 

 

 Das Amt des Geschäftsführenden Vorstandsmitgliedes erlischt vorzeitig mit der Beendi-

gung seines Dienstvertrages als Hauptgeschäftsführer. 

 

7. Der Vorstand kann sich mit Wirkung bis zur nächsten Mitgliederversammlung, in welcher 

der Vorstand neu zu wählen ist, durch Zuwahl bis zur höchstzulässigen Zahl ihrer Mit-

glieder ergänzen. Eine notwendige Neubestellung des Vorsitzenden und seiner Stellver-

treter bis zur nächsten Mitgliederversammlung nimmt der Vorstand vor. Der Vorstand 

bleibt auch nach Ablauf seiner satzungsmäßigen Amtszeit so lange im Amt, bis eine 

Neuwahl stattgefunden hat. 

 

8. Der Vorstand tritt auf Einladung des Vorsitzenden zusammen. Zeit, Ort und Tagesord-

nung der Sitzung bestimmt der Vorsitzende. Der Vorstand muss auf Antrag der Hälfte 

seiner Mitglieder einberufen werden. 

 

9. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder an der 

Sitzung teilnehmen. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 

 

§ 8 Ausschüsse 

 

1. Der Vorstand kann für bestimmte Aufgaben, insbesondere für Tarifverhandlungen, Aus-

schüsse bilden. Vorsitzende und Mitglieder der Ausschüsse werden durch den Vorstand 

berufen. Die Vorsitzenden der Ausschüsse sollen Mitglieder des Vorstandes oder des-

sen ständige Gäste gem. § 7 Ziff. 5 sein. In alle Ausschüsse können auch Mitgliederver-

treter berufen werden, die nicht dem Vorstand ihres Unternehmens angehören. 

 

2. Die Ausschüsse erhalten ihre Aufträge vom Vorstand. Soweit ihnen nicht eine beson-

dere Vollmacht erteilt ist, sind sie nicht zu Handlungen berechtigt, für die die Mitglieder-

versammlung, der Vorstand, der Vorsitzende oder die Geschäftsführung zuständig sind. 

 

3. Die Amtszeit eines Ausschusses endet mit der Amtszeit des Vorstandes, der ihn bestellt 

hat. Er führt seine Arbeit jedoch bis zur ersten Sitzung des neu gewählten Vorstandes 

fort. 

 

4. Die Ausschussvorsitzenden berichten dem Vorstand laufend über die Ausschussarbeit. 
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§ 9 Amtsausübung 

 

Die Mitglieder des Vorstandes und der Ausschüsse erhalten für ihre Tätigkeit keine Vergü-

tung. Sie haben aber Anspruch auf die Erstattung der ihnen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 

entstandenen Auslagen gemäß der geltenden Reisekostenordnung. Sämtliche Ämter können 

nur persönlich ausgeübt werden. 

 

§ 10 Geschäftsführung 

 

Die laufenden Geschäfte werden von der Geschäftsführung erledigt. Diese besteht aus Ge-

schäftsführern unter Leitung eines Hauptgeschäftsführers. Der Hauptgeschäftsführer ist dem 

Vorstand für die Tätigkeit der Geschäftsführung verantwortlich. Er stellt in Abstimmung mit 

dem Vorsitzenden die Referenten und weiteren Mitarbeiter ein, regelt ihre dienstvertraglichen 

Beziehungen und verwaltet die Haushaltsmittel. 

 

§ 11 Niederschriften 

 

Über alle Sitzungen der Verbandsorgane und der Ausschüsse sind Niederschriften zu ferti-

gen, die in der Geschäftsstelle des Verbandes aufzubewahren und den Mitgliedern der ent-

sprechenden Organe oder Ausschüsse in Abschrift zuzusenden sind. Die Niederschriften 

sind vom Sitzungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen. 

 

§ 12 Auflösung des Verbandes 

 

Bei Auflösung hat die Mitgliederversammlung gleichzeitig über die Verwendung des Vermö-

gens zu entscheiden. 

 

§ 13 Gerichtsstand 

 

Der Gerichtsstand für Streitigkeiten aus der Mitgliedschaft wird durch den Sitz des Verban-

des bestimmt. 

 

 

 

Der Verband ist beim Amtsgericht München unter der Nummer 11518 im Vereinsregister 
eingetragen. 


